
t der
öffnen

ind die
e hatte

8
S

Mk.

Dank
Feld

züglich

ohn.

roputz,

t

e

yektel 4
uckerel.

S

Erſcheint wöchentlich dreimal: Dienstag
Donnerstag und Sonnabend früh

Bezugspreis vierteljährlich 1 Mark frei in's
Haus, durch die Poſt bezogen 1,25 Mark

ohne Beſtellgebühr.
Beſtellungen nehmen alle Poſtanſtalten und
Landbriefträger unſere Zeitungsboten ſo

wie die Expedition entgegen

zugleich Publikations-

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung

über die Regelung des Verkehrs mit Gerſte.
Vom 9. März 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des S 9 des Geſetzes
über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtſchaftlichen
Maßnahmen uſw. vom 4. Auguſt 1914 (Reichs-Geſetzbl.
S. 327) folgende Verordnung erlaſſen:

J. Beſchlagnahme.
4

Mit dem Beginn des 12. März 1915 ſind die im
Reiche vorhandenen Vorräte an Gerſte für das Reich, ver
treten durch die Zentralſtelle zur Beſchaffung der Heeres
verpflegung in Berlin, beſchlagnahmt. Als Gerſte im Sinne
dieſer Verordnung gilt auch geſchrotene, gequetſchte oder
ſonſt zerkleinerte Gerſte.

S2
Von der Beſchlagnahme werden nicht betroffen
a) Vorräte, die im Eigentum des Reichs, eines Bundes

ſtaats oder Elſaß Lothringens, insbeſondere im
Eigentum eines Militärfiskus oder der Marine
verwaltung, oder im Eigentum des Kommunal
verbandes ſtehen in deſſen Beſitz ſie ſich befinden;

b) Vorräte, die im Eigentum der Zentral Einkaufs
Geſellſchaft m. b. H. in Berlin ſtehen;
Vorräte, die zehn Doppelzentner nicht überſteigen.

S

An den beſchlagnahmten Vorräten dürfen Veränder
ungen nicht vorgenommen werden, und rechtsgeſchäftliche
Verfügungen über ſie ſind nichtig, ſoweit nicht in den
88 22 etwas anderes beſtimmt iſt. Den rechtsgeſchäft
lichen Verfügungen ſtehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zwangsvollſtreckung oder Arreſtvollziehung erfolgen.

S

Die Beſitzer von beſchlagnahmten Vorräten ſind be
rechtigt und verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte er
forderlichen Handlungen vorzunehmen.

Zuläſſig ſind Verkäufe an die Heeresverwaltungen, die
Marineverwaltung und die Zentralſtelle zur Beſchaffung der
Heeresverpflegung ſowie alle Veränderungen und Ver
fügungen, die mit Zuſtimmung der Zentralſtelle erfolgen.

Trotz der Beſchlagnahme dürfen
a) Halter von Zuchtlieren Und Pferden ſowie Anter

nehmer land wirtſchaftlicher Betriebe ihre Vorräte
zum Füttern in der eigenen Wirtſchaft verwenden;

b) Anternehmer land wirtſchaftlicher Betriebe aus ihren

Vorräten das zur Frühjahrsbeſtellung erforderliche
Saatgut zur Saat verwenden
Unternehmer landwirtſchaftlicher Betriebe und Händler
für Saatzwecke Saatgerſte liefern, welche nach
weislich aus landwirtſchattlichen Betrieben ſtammt,
die ſich in den letzten zwei Jahren mit dem Ver
kaufe von Saatgerſte befaßt haben; andere Saat
gerſte darf nur mit Genehmigung der zuſtändigen
Behörde für Saatzwecke geliefert werden;
Unternehmer landwirtſchaftlicher und gewerblicher
Betriebe ihre Vorräte zur Herſtellung von Nahrungs
mitteln, insbeſondere Mehl, Graupen, Malzextrakt,
zur Herſtellung von Gerſten- und Malzkaffee und
von Bier ſowie zur Herſtellung von Grünmalz für
Branntweinbrennerei und Preßhefefabrikation ver
arbeiten; im übrigen iſt die Malzbereitung nicht
zuläſſig; Bierbrauereien dürfen im März 1915 und
dann vierteljährlich aus ihren Vorräten nur ſoviel
Gerſte verarbeiten, wie noch erforderlich iſt, um die
nach der Bekanntmachung, betreffend Einſchränkung
der Malzverwendung in den Bierbrauereien, vom
15. Februar 1915 (ReichsGeſetzbl. S. 97) für ſie
e Malzmengen zur Bierbereitung herzu
tellen.

Grutts-Heitage:

Anzeiger für Annaburg, Hrettin, Jeſen,

Organ für

Wo abend, den 20.n

S

Die Wirkungen der Beſchlagnahme endigen mit der
Enteignung oder mit den nach S 4 zugelaſſenen Veräußer

ungen oder e 6.

Ueber Streitigkeiten, die ſich aus der Anwendung der
SS 1 bis 5 ergeben, entſcheidet die höhere Verwaltungs
behörde endgültig.

T

Wer unbefugt beſchlagnahmte Vorräte beiſeite ſchafft,
beſchädigt. oder zerſtört, verarbeitet oder ſonſt verbraucht,
verkauft, kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Er
werbsgeſchäft über ſie abſchließt, wird mit Gefängnis bis
zu einem Jahre oder mit Geldſtrafe bis zu zehntauſend
Mark beſtraft.

Ebenſo wird beſtraft, wer die zur Erhaltung der Vor
räte erforderlichen Handlungen pflichtwidrig unterläßt, oder
wer als Saatgerſte erworbene Gerſte zu anderen Zwecken
verwendet.

II. Anzeigepflicht.
S

Wer mehr als zehn Doppelzentner Gerſte oder mehr
als einen Doppelzentner Mengkorn aus Gerſte und Hafer
mit dem Beginne des 12. März 1915 in Gewahrſam hat,
iſt verpflichtet die Vorräte und ihre Eigentümer der zu
ſtändigen Behörde anzuzeigen, in deren Bezirke die Vor
räte lagern. Die Anzeige über Vorräte, die ſich zu dieſer
Zeit auf dem Transport befinden, iſt unverzüglich nach dem
Empfang von dem Empfänger zu erſtatten.

Vorräte, die zum Füttern, als Saatgut oder Saat
gerſte oder zur Verarbeitung (S 4 Abſ. 3a bis d) bean
ſprucht werden, ſind je beſonders anzugeben.

d 9
Die Anzeigen ſind der zuſtändigen Behörde bis zum

25. März 1915 zu erſtatten und von ihr bis zum 28. März

1915 dem e e weiterzugeben.
10.

Unternehmer gewerblicher Betriebe, die von der Be
fugnis des S 4 Abſ. 3 d Gebrauch machen, haben bis zum
Fünften jeden Monats über die im abgelaufenen Monat
eingetretenen Veränderungen ihrer Vorräte der Zentralſtelle
zur Beſchaffung der See erpfegnng Anzeige zu erſtatten.

S II.
Die zuſtändige Behörde iſt berechtigt, zur Nachprüfung

der Angaben die Vorrats- und Betriebsräume des Anzeige
pflichtigen zu unterſuchen und ſeine Bücher prüfen zu laſſen.

S

Wer die Anzeigen nicht in der geſetzten Friſt erſtattet
oder wer wiſſentlich unrichtige oder unvollſtändige Angaben
macht, wird mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten oder mit
Geldſtrafe bis eintauſendfünfhundert Mark beſtraft.

Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erſtattung der Anzeige
Vorräte an, die er bei der Aufnahme der Vorräte am
1. Dezember 1914 verſchwiegen hat, ſo bleibt er von der
durch das Verſchweigen verwirkten Strafe frei.

S 13.
Jeder Kommunalverband hat bis zum 3. April 1915

der Landeszentralbehörde und der Zentralſtelle zur Be
ſchaffung der Heeresverpflegung je eine Nachweiſung ge
trennt für Gerſte und für Mengkorn aus Gerſte und Hafer,
einzureichen über:

a) die Vorräte, die nach den Anzeigen mit Beginn
des 12. März 1915 in ſeinem Bezirke vorhanden
waren;

b) die Vorräte, die hiervon im Eigentume des Reiches,
eines Bundesſtaats oder Elſaß-Lothringens ins
beſondere im Eigentum eines Militärfiskus oder
der Marineverwaltung, oder der Zentral-Einkaufs
Geſellſchaft m. b. H. ſtanden;

0) die Vorräte, die hiervon in ſeinem Eigentume
ſtanden und ſich in ſeinem Bezirke befanden;
die Vorräte, die zu Futtern beanſprucht werden;

e) die Vorräte die in ſeinem Bezirk als Saatgut
beanſprucht werden;

Aluſtr. Zonntagsblatt

5.

Die Jnſertionsgebühr beträgt für die kleine
Zeile 10 Pfg., für außerhalb des Kreiſes
Angeſeſſene 15 Pfg. Inſerate im amt
lichen Teil 15 Pfg., Reklamzeile 20 Pfg

Bei größeren Aufträgen Rabatt.
Anzeigen Annahme bis Montag, Mittwoch

und Freitag früh 10 Uhr.
Telegr. Adr.: Buchdruckerei Annaburg.

Schweinit; und die umliegenden Ortſchaften,

Königliche und Gemeinde Behörden.

19.
die Saatgerſte, die nach 8 14 Abſ. 20 von der
Enteignung auszunehmen iſt;

8) die Vorräte, die nach S 14 Abſ. 2d von der
Enteignung auszunehmen ſind;

h) die Vorräte, die für die Enteignung übrig bleiben.

III. Enteignung.
S

Das Eigentum an den beſchlagnahmten Vorräten geht
vorbehaltlich der Vorſchriften im Abſ. 2 durch Anordnung
der zuſtändigen Behörde auf das Reich, vertreten durch die
Zentralſtelle zur Beſchaffung der Heeresverpflegung, über.
Beantragt die Zentralſtelle die Uebereignung an eine andere
Perſon, ſo iſt das Eigentum auf dieſe zu übertragen; ſie iſt
in der Anordnung zu bezeichnen

Von der Enteignung ſind auszunehmen:
a) bei Haltern von Zuchttieren und Pferden ſowie bei

Unternehmern landwirtſchaftlicher Betriebe die zum
Füttern in der eigenen Wirtſchaft erforderlichen
Vorräte;

b) bei Unternehmern land wirtſchaftlicher Betriebe das
zur Frühjahrsbeſtellung erforderliche Saatgut

Saatgerſte, die nachweislich aus landwirtſchaſtlichen
Betrieben ſtammt, die ſich in den letzten zwei
den mit dem Verkaufe von Saatgerſte befaßt

aben;
bei Anternehmern landwirtſchaftlicher und gewerb
licher Betriebe, die zur Herſtellung von Nahrungs
mitteln, insbeſondere Mehl, Graupen, Malzextrakt,
zur Herſtellung von Gerſten- und Malzkaffee, von
Bier oder von Grünmalz für Branntweinbrennerei
und Preßhefefabrikation beſtimmten Vorräte, bei
Bierbrauereien nur diejenigen Vorräte, welche noch
erforderlich ſind, um die nach der Bekanntmachung,
betreffend Einſchränkung der Malzverwendung in
den Bierbrauereien, vom 15. Februar 1915 Reichs
Geſetzbl. S. 97) für ſie bis zum 30. September 1915
feſtgeſetzten Malzmengen zur Bierbereitung her
zuſtellen.

Der Gemeindevorſtand iſt verpflichtet, dafür zu ſorgen,
daß das Saatgut aufbewahrt und zur Frühjahrsbeſtellung
wirklich verwendet wird.

S 15
Die Anordnung, durch die enteignet wird, kann an den

einzelnen Beſitzer oder an alle Beſitzer des Bezirkes oder
eines Teiles des Bezirkes gerichtet werden; im erſteren
Falle geht das Eigentum über, ſobald die Anordnung dem
Beſitzer zugeht im letzteren Falle mit Ablauf des Tages
nach Ausgabe des amtlichen Blattes, in dem die Anordnung
amtlich veröffentlicht wird.

S 16.
Der Uebernahmepreis wird unter Berückſichtigung des

Höchſtpreiſes ſowie der Güte und Verwertbarkeit der Vor
räte von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung
von Sachverſtändigen endgültig feſtgeſetzt.

Weiſt der Beſitzer nach, daß er zuläſſigerweiſe Vor
räte zu einem höheren Preiſe als dem Höchſtpreis erworben
hat, ſo iſt ſtatt des Höchſtpreiſes der Einſtandspreis zu be
rückſichtigen.

Soweit anzeigepflichtige Vorräte nicht angezeigt ſind,
wird für ſie kein Preis gezahlt. Jn beſonderen Fällen kann
die höhere Verwaltungsbehörde Ausnahmen zulaſſen.

S.
Der Beſitzer der enteigneten Vorräte iſt verpflichtet, ſie

zu verwahren und pfleglich zu behandeln, bis der Erwerber
ſie in ſeinen Gewahrſam übernimmt. Dem Beſitzer iſt hier
für eine angemeſſene Vergütung zu gewähren, die von der
höheren Verwaltungsbehörde endgültig feſtgeſetzt wird.

S 18.
Bezieht ſich die Anordnung auf Erzeugniſſe eines Grund

ſtücks, ſo werden dieſe von der Haftung für Hypotheken,
Grundſchulden und Rentenſchulden frei, ſoweit ſie nicht vor
dem 12. März 1915 zugunſten des Gläubigers in Beſchlag
genommen worden ſind.

hrg.



w. Sondervorſchriften

8 19.
Ueber Streitigkeiten, die ſich bei dem Enteignungs-

verfahren ergeben, entſcheidet endgültig die höhere Ver
waltungsbehörde.

S. 20
Wer die ihm als Saatgut zur Frühjahrsbeſtellung be

laſſene Gerſte ohne Genehmigung der zuſtändigen Behörde
zu anderen Zwecken verwendet, oder wer der Verpflichtung
des S 17, enteignete Vorräte zu verwahren und pfleglich
zu behandeln, zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu
einem Jahr oder Geldſtrafe bis zu zehntauſend Mark beſtraft.

für ungausgedroſchene
Gerſte.
S 2

Bei unausgedroſchener Gerſte erſtrecken ſich Beſchlag
nahme und Enteignung auch auf den Halm.

Mit dem Ausdreſchen wird das Stroh von der Beſchlag
nahme frei. Wird erſt nach der Enteignung ausgedroſchen,
ſo fällt das Eigentum am Stroh an den bisherigen Eigen
kümer zurück, ſobald die Gerſte ausgedroſchen iſt.

S

Der Beſitzer iſt durch die Beſchlagnahme oder die Ent
eignung nicht gehindert, die Gerſte auszudreſchen.

S 23.
Die zuſtändige Behörde kann auf Antrag desjenigen,

zu deſſen Gunſten beſchlagnahmt oder enteignet iſt, beſtimmen,

daß die Gerſte von dem Beſitzer mit den Mitteln ſeines
land wirtſchaftlichen Betriebs binnen einer zu beſtimmenden
Friſt ausgedroſchen wird. Kommt der Verpflichtete dem
Verlangen nicht nach, ſo kann die zuſtändige Behörde das
Ausdreſchen auf deſſen Koſten durch einen Dritten vor
nehmen laſſen. Der Verpflichtete hat die Vornahme in
ſeinen Wirtſchaftsräumen und mit den Mitteln ſeines Be

triebs zu geſtatten.

Der Uebernahmepreis iſt gemäß S 16 feſtzuſetzen, nach
dem die Gerſte ausgedroſchen iſt.

S 25.
Ueber Streitigkeiten, die ſich aus der Anwendung der

S S 21 bis 24 ergeben, entſcheidet endgültig die höhere Ver
waltungsbehörde.

V. Verteilung.
S 26.

Die Zentralſtelle zur Beſchaffung der Heeresverpflegung
hat die Aufgabe, für die Verteilung der verfügbaren Gerſten
vorräte über das Reich für die Zeit bis zur nächſten Ernte
unter Mitwirkung ihres Beirats zu ſorgen.

S 27.
Die Zentralſtelle zur Beſchaffung der Heeresverpflegung

darf Gerſte nur an die Heeresverwaltungen, die Marine
verwaltung, Kommunalverbände oder an die vom Reichs
kanzler zugelaſſenen Stellen abgeben.

S 238.

Die Kommunalverbände verteilen die ihnen über
wieſenen Vorräte in ihren Bezirken unter Berückſichtigung
der wirtſchaftlichen Verhältniſſe

Die Landeszentralbehörden können nähere Vorſchriften
über die Verteilung erlaſſen.

S 29.
Die Kommunalverbände oder die vom Reichskanzler

zugelaſſenen Stellen können ihren Abnehmern für Weiter
verkäufe beſtimmte Bedingungen und Preiſe vorſchreiben.

S 30.
Ueber Streitigkeiten, die bei der Verteilung (S S 28,

29) entſtehen, entſcheidet die höhere Verwaltungsbehörde ent
gültig.

S

Wer den Verpflichtungen zuwiderhandelt, die ihm nach
S 29 auferlegt ſind, wird mit Geldſtrafe bis zu fünfzehn
hundert Mark beſtraft.

Verſuchung.
Erzählung nach dem Leben von Anna Ruland.

5] Nachdruck verboten.
Jhre fliegenden Gedanken weilten indes ſchon

wieder am Krankenbett des Vaters, bei der geliebten
Mutter, die ſo lange allein gelaſſen, deshalb waren
ihr das, was er da ſagte, nur Worte, leere Worte.
Sie gab ſich keine Mühe, deren Sinn zu enträtſeln.
Sie antwortete nicht und ſchweigend gelangten ſie
zu ihrem Hauſe. Dort trennte ſich der Arzt, noch
einmal raſch ihre Hände faſſend:

„Alſo morgen holen Sie mich ab. Die Sprech
ſtunde iſt um 10 Uhr zu Ende; dann gehen wir
ins Sanatorium, um für Papa alles zu ordnen.“

„Gewiß,“ entgegnete ſie haſtig, „und tauſend
Dank für Jhre Bemühungen und Sorgfalt.“

Ruhig, ruhig, nur davon nicht ſprechen, Ge
liebte,“ flüſterte er.

„Gute Nacht, Herr Doktor,“ ſagte ſie.
„Gott behüte dich, mein Liebling,“ entgegnete

er dann und mit zwei Sätzen hatte er ſie auf der
Treppe erreicht. Erregt flüſterte er ihr noch zu:
„Laß mich bald im Klaren ſein, Kind, hörſt du
Jch liebe dich zu heiß und bin zu alt zum
Warten!“

„Nur Geduld! Leben Sie wohl, Doktor ſagte
ſie noch ruhig.

Wie ein geängſtigtes Reh flog ſie die Stufen
empor. Er ſah ihr nach, bis ſie verſchwand, dann
ſeufzte er, nahm den Hut ab, fuhr ſich mit der
Hand über die Stirn und das Haar und murmelte:

VI. Ausländiſche Gerſte.
32S 32.

Die Vorſchriften dieſer Verordnung beziehen ſich nicht
auf Gerſte, die nach dem 12. März 1915 aus dem Aus
land eingeführt wird.

VII. e 33.
Die Landeszentralbehörden erlaſſen die erforderlichen

Ausführungsbeſtimmungen.

S 34.
Wer den von den Landeszentralbehörden erlaſſenen

Ausführungsbeſtimmungen zuwiderhandelt, wird mit Ge
fängnis bis zu ſechs Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark beſtraft.

85.

Die Landeszentralbehörden beſtimmen, wer als Ge
meindevorſtand, als Kommunalverband, als zuſtändige Be
hörde und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieſer
Verordnung anzuſehen iſt.

VIII. n8 36.
Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Der Reichskanzler beſtimmt den Zeitpunkt des Außer

krafttretens.

Berlin, den 9. März 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Ausführungsbeſtimmungen
zu der Verordung des Bundesrats

über die Regelung
des Verkehrs mit Gerſte vom 9. März 1915.

(ReichsGeſetzbl. S. 139).

I. Behörden.
Kommunalverbände im Sinne der Bundesrats

verordnung ſind die Stadt und Landkreiſe
Höhere Verwaltungsbehörde iſt der Regierungs

präſident, für Berlin der Oberpräſident.
„Zuſtändige Behörde“ im Sinne der S8 8, 9

und 11 der Bundesratsverordnung ſind die Magiſtrate,
Gemeindevorſteher (Bürgermeiſter) und Gutsvorſteher.

„Zuſtändige Behörde“ im Sinne der S 8 14, 20
und 23 der Bundesratsverordnung iſt in den Landkreiſen
der Landrat, in den Stadtkreiſen der Magiſtrat (Ober
bürgermeiſter).

Ge meindevorſtände ſind die Gemeindeobrigkeiten
nach den Städte- und Landgemeindeordnungen.

II. Zu dem Abſchnitt II der Verordnung.
Zu S 8: Die Durchführung der Erhebung liegt den

Ortsbehörden (Magiſtraten, Gemeinde und Gutsvorſtehern)
ob, die jede mögliche Beſorgung dafür zu treffen haben,
daß die vorgeſchriebenen Anzeigen über Vorräte, die zwei
Zentner und mehr Mengkorn und 20 Zentner und mehr
Gerſte betragen, lückenlos und rechtzeitig bei ihnen eingehen.
Anzeigepflichtig iſt jeder, der ſolche Vorräte in der er
wähnten Menge im Gewahrſam hat, gleichviel ob er
der Eigentümer iſt oder nicht. Die Anzeigen haben
in der Gemeinde zu erfolgen, in der die Vorräte ſich befinden.

Die Ortsbehörden haben durch öffentliche Bekannt
machung die Bevölkerung auf die Anzeigepflicht hinzuweiſen,
wobei die Strafbeſtimmungen für unterlaſſene, unvollſtändige
s wahrheitswidrige Angaben nachdrücklich hervorzuheben
ind.

Die zu erſtattenden Anzeigen ſind in Ortsliſten ein
zutragen, wobei den Ortsbehörden das Verfahren der Ein

Jch alter Tor bin wie raſend in dieſes junge Mäd-
chen verliebt. Das kann ſtatt ein Glück noch ein
großes Unglück für mich werden!

2. Kapitel.
Welch ein Abend, welch eine Nacht lag hinter

ihr! Erna ſaß bleich, abgeſpannt, mit von unauf-
hörlichem Weinen geröteten Lidern in eine Ecke ge
drückt in der elektriſchen Straßenbahn.

Sie erlebte alle Bitternis der letzten Stunden
in Gedanken noch einmal: Das verſchlechterte Be
finden des Vaters, das Entſetzen, den namenloſen
Schmerz der Mutter, deren und ihre eigene Furcht
vor der Operation, das Bangen vor der Zukunft
und eine unausgeſprochene, unſägliche Angſt, wenn
Papa nicht geſund würde. Grauen packte ſie, ver
ſtört blickte ſie auf ach, wie beklemmend war die
Situation für ſie. Die gleichgiltigen, fremden Men
ſchen um ſie, hie und da die neugierig forſchenden
Blſicke waren auf ſie gerichtet. Warum war ſie
hier Wohin wollte ſie denn Ach, ja, zum
Doktor! Er würde helfen, ſie wieder beruhigen,
ihr Mut und Troſt zuſprechen und ihr treu in den
nächſten ſchweren Tagen ihres Lebens beiſtehen,
Wie von einem Alp befreit atmete ſie auf. Und
dann aus Dankbarkeit nein, Neigung war es
nicht unwillkürlich ſchüttelte ſie den Kopf
wollte ſie ihm ſein, was er wünſchte. Wie leicht
würde es werden, wollte er doch ihr und den
teuren Eltern das Leben ſo verſchönern. Oft konnte
ſie es noch nicht faſſen: Ein ſo hoher Geiſt, ein

ziehung der Anzeigen freigeſtellt iſt (Befragung der Anzeige
pflichtigen in ihrer Wohnung, Einführung eines Melde
zwanges an beſtimmten Meldeſtellen oder in anderer nach
den örtlichen Verhältniſſen geeignet erſcheinender Weiſe.)
Unter allen Umſtänden iſt aber ſtreng vorzu
ſchreiben, daß die Mengen in Jentnern (keiner
anderen Gewichtseinheit) angemeldet werden und
daß ferner die Angaben ſämtliche Vorräte,
einſchließlich der zu gewerblichen Zwecken, zur
tieriſchen Ernährung, zur Ausſaat uſw. beſtimmten
Mengen enthalten.

Abzüge ſind unzuläſſig
Formulare werden von der Reichsdruckerei in Berlin

den Oberbürgermeiſtern der Stadtkreiſe und den Landräten
in der erforderlichen Zahl geliefert. Letztere haben für die
Verteilung an die Gemeinden und Gutsbezirke zu ſorgen.
Nachforderungen ſind direkt an die Reichsdruckerei, Berlin
S 68, Oranienſtraße 91, zu richten.

Zu S 9 Die Anzeigen hat jeder Verpflichtete der
Ortsbehörden oder der von ihr beſtimmten Meldeſtelle oder
dem von ihr mit der Vefragung Beauftragten bis zum
25. März 1915 zu erſtatten. Die Ortsbehörden mit Aus
nahme der Stadtkreiſe (über dieſe ſiehe zu S 13) haben die
in der Ortsliſte geſammelten Anzeigen nach Aufrechnung zu
einer Schlußſumme bis zum 28. März 1915 dem Landrate
zu überſenden.

Zu S 10: Bei den bis zum 5. jeden Monats vorzu
legenden Anzeigen über die im abgelaufenen Monat ein
getretenen Veränderungen in gewerblichen Betrieben handelt
es ſich um die Vorräte an inländiſcher Gerſte. Es iſt
hierbei erſtmalig von den am 12. März 1915 nach der
Anzeige vorhanden geweſenen Vorräten, ſpäter von der
letzten Vorratsnachweiſung auszugehen.

Wegen der aus dem Ausland eingeführten Gerſte wird
auf S 32 der Verordnung verwieſen

Zu S 11:. Auf die Befugnis der Ortsbehörden, zur
Nachprüfung der Angaben die Vorrats und Betriebsräume
des Anzeigepflichtigen zu unterſuchen und die Bücher prüfen
zu laſſen, wird beſonders hingewieſen

Zu S 13: Die Landräte rechnen ſofort die ihnen zu
gegangenen Ortsliſten zu einer Kreisſumme auf und ſenden
dieſe Kreisliſte mit der Beſcheinigung, daß alle Gemeinden
des Kreiſes darin enthalten ſind, bis zum 31. März 1915
in je einer Ausfertigung an das Miniſterium des Jnnern
und an die Zentralſtelle zur Beſchaffung der Heeresver
pflegung in Berlin Abgeordnetenhaus, ein.

Als Formular kann die Ortsliſte benutzt werden, wobei
die Spalten 2——5 unausgefüllt bleiben. Die Kreisliſte
braucht nur die ſich für den Kommunalverband ergebende
Endſumme zu enthalten.

Die Stadtkreiſe ſenden bis zum gleichen Zeitpunkt je
eine Ausfertigung an die gleichen Stellen.

III. Schlußbeſtimmungen.
Dieſe Ausführungsanweiſung tritt mit dem Tage ihrer

Verkündung in Kraft.
Berlin, den 11. März 1915.

Der Miniſter des Jnnern.
v. Loebell.

Der Miniſter für Handel und Gewerbe.
Jm Auftrage. Luſensky.

Der Miniſter für Landwirtſchaft, Domänen
und Forſten.

Jn Vertretung. Küſter.

Veröffentlicht!

Annaburg, den 18. März 1915.
Der Gemeinde- Vorſtand.

J. V. Grune.

führen laſſen.
Er ſehnte ſich nach ihrem Jawort, er ſollte es

haben. Sie würde ihn aus der ſchmerzlichen
Spannung erlöſen, die ſie geſtern beim Abſchied
auf ſeinen Zügen geleſen. Wenn ſie jetzt zu ihm
trat, wie würde er wieder das Richtige finden, ihrer
Seele Zuverſicht und Hoffnung geben ein Gefühl
der Rührung, ja der Liebe überkam das Mädchen.
O, ſie würde ihm alles vergelten, ſie wollte ihn
glücklich machen und ſie wollte auch die lieben
Eltern glücklich machen.

Der Wagen hielt an der Endſtation. Schnell
ſprang ſie heraus. Es waren nur wenige Schritte
zu ihrem Ziel. Vor ihr, im Strahl der Morgen
ſonne, der herbſtliche Raſen und die Tannen des
Gartens leicht bereift, lag vornehm die Villa des
Arztes. Jhr künfiiges Heim fuhr es ihr durch
den Sinn, als ſie energiſch den Knopf der elek-
triſchen Leitung berührte.

Jnnen erklangen Schritte ein Murmeln
unterdrückter Stimmen dann ein plötzliches
Oeffnen der Tür, und im Halbdunkel des Vor
zimmers erſchien die kräftige Geſtalt des Arztes.
Er ſelbſt hatte geöffnet.
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Bekanntmachung.
Erbſenanbaun bei Hergabe des Saatguts

durch den Hreis.
Um den im vaterländiſchen Intereſſe ſo wich

tigen Anban von Erbſen zu fördern, hat der
Kreisausſchufz beſchloſſen, Saatgut an Anbauer
zu vergeben.

Zur Ausgabe gelangen Viktorig- Erbſen und
kleine gelbe Erbſen

Die VBezieher haben die Wahl, bis zum
I. Dezember ds. Js. entweder den Preis, welcher
bei Viktorig auf 55, bei kleinen Erbſen auf
50 Mk. pro Zentner feſtgeſetzt iſt, zu bezahlen,
oder ihrer Verpflichtung gegen den Kreis dadurch
gerecht zu werden, daß ſie auf jeden Zentner be
zogenes Saatgut, 2 Zentner Erntegut in natura
zurückliefern.

Beſtellungen ſind ſofort, bezw. binnen längſtens
S Tagen tunlichſt perſönlich im Kreisausſchuß-
burean anzubringen, woſelbſt Muſter und nähere
Bedingungen ausliegen. Ware kann ſofort ver
abfolgt werden.

Torgau, den 17. März 1915.
Der Vorſitzende des Kreisgusſchuſſes.

Wieſand.
Veröffentlicht!

Annaburg, den 19. März 1915.
Der Gemeinde- Vorſtand.

J. V. Grune.

Weltkrieg
Der Bericht der Oberſten Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 18. März
Weſtlicher Kriegsſchauplatz.

Ein franzöſiſcher Vorſtoß auf unſere Stellung
am Südhang der Loretto- Höhe wurde abgeſchlagen.

Franzöſiſche Teilangriffe in der Champagne
nördlich von Le Mesnil wurden durch Gegenan-
griffe zum Stehen gebracht. Ein dort geſtern abend
erneut einſetzender franzöſiſcher Angriff iſt unter
ſchweren Verluſten für den Feind zurückgewieſen.
Jn den Argonnen lauten die Gefechte geſtern ab.

Franzöſiſche Flieger warfen auf die offene el
ſäſſiſche Stadt Schlettſtadt Bomben ab, von denen
nur eine Wirkung erzielte, indem ſie in das
Lehrerinnenſeminar einſchlug, 2 Kinder tötete und
10 ſchwer verletzte. Als Antwort darauf wurde
heute nacht die Feſtung Calais mit Bomben
ſchweren Kalibers belegt

Oeſtlicher Kriegsſchauplatz.
Die ruſſiſchen Angriffe auf unſere Stellungen

zwiſchen Piſſek und Orzye ſowie nordöſtlich von
Praſzuyſz wurden auch geſtern ohne Erfolg fort
geſetzt. Weſtlich der Szkwa machten wir 900, öſtlich
der Szkwa 1000 Gefangene und erbeuteten 4 Ma-
ſchinengewehre.

Einen billigen Erfolg errangen ruſſiſche Reichs
wehrhaufen beim Einbruch in den nördlichen Zipfel
Oſtpreußens in Richtung auf Memel. Sie plün-
derten und ſteckten Dörfer und Güter in Brand.
Den Städten des von uns beſetzten ruſſiſchen Ge

geben werden.

„Guten Morgen, lieber Herr
Doktor! Denken Sie, Papa geht es ſchlechter.“
Weiter kam ſie nicht. Zwei ſtarke Arme packten ſie,
hoben ſie jubelnd empor und ehe ſie noch wußte,
was geſchah, hatte der Mann in wahnſinnig er
wachter Leidenſchaft ſte an ſich gepreßt, daß ihr der
Aktem verging und ihr Antlitz mit heißen Küſſen
bedeckt. So trug er ſie, erſtickte unverſtändliche
Worte murmelnd, wie eine geraubte Beute in das
nahe Ordinationszimmer. Alles das war das Er
gebnis eines Augenblickes. Jhr ſchwindelte. Sie
fühlte ſich in einen Seſſel gedrückt, ſah den alten
Mann ſich auf die Lehne ſtützen, zu ihr herab-

Sie trat ein.

gebeugt, die kleinen, grauen Augen in verzehrender
Glut auf ſie gerichtet. Da erfaßte ſie plötzlich
Ekel, Abſcheu und Verachtung vor ihm, denn ihr
reines Herz ſagte ihr, daß das keine wahre, edle
Liebe, ſondern nur ſinnliche Leidenſchaft war. Sie
ſtieß ihn hart vor die Bruſt und rief
„Pfut, Doktor ſchämen Sie ſich ſo wenig

Milleid mit meinem kindlichen Schmerz, mit meinem
Unglück, ſo wenig Mitlkleid nein, wir würden
uns nimmer verſtehen. Jch habe höher von Jhnen
gedacht und ich wollte Jhre Frau werden, aber
nun iſt's aus zwiſchen uns älles vorbei.“

Stolz trat ſie von ihm weg und eilte dann
ſchluchzend, tief gekränkt zum Fenſter

Fortſetzung folgt.

Mocarce den Bobr.

wird mit Niederbrennung der ruſſiſchen Regierungs
gebäude in Suwalki und den anderen in unſeren
Händen befindlichen Gouvernements-Hauptorten
beantwortet werden.

W. T.-B. Oberſte Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 19. März.
Weſtlicher Kriegsſchauplatz.

Jn der Champagne ſcheiterten wieder zwei fran
zöſtſche Teilangriffe nördlich von Le Mesnil und
nördlich von Beauſoujour. Zwei Offiziere und
70 Franzoſen wurden gefangen genommen. Nach
ſchweren Verluſten zog ſich der zurückgeſchlagene
Feind in unſerem erfolgreichen Feuer in ſeine Stel
lungen zurück. Südöſtlich von Verdun machten die
Franzoſen mehrere Vorſtöße Jn der Woewre-Ebene
wurden ſie abgewieſen. Am Oſtrande der Maas
höhe wird noch gekämpft.

Oeſtlicher Kriegsſchauplatz.
Die Lage bei Memel iſt noch nicht geklärt. An

ſcheinend ſind ſchwache ruſſiſche Abteilungen in Me
mel eingedrungen. Gegenmaßregeln ſind getroffen.
Sämtliche ruſſiſchen Angriffe zwiſchen Piſſeck und
Orzyc, ſowie nordöſtlich und weſtlich von Prasznysz
wurden abgeſchlagen, zum Teil unter ſehr ſchweren
Verluſten für den Feind. Die Verhältniſſe ſüdlich
der Weichſel ſind unverändert.

(W D. B.) Oberſte Heeresleitung.
Unſinnige Gerüchte über Oſtpreußen.

(W. T.B.) BHexlin, 18. März.
Jn der Provinz Oſtpreußen und darüber hin

aus ſind in den letzten Tagen wieder unſinnige
Gerüchte in Umlauf geſetzt worden, wonach die
Ruſſen neuerdings einen Teil der Provinz Oſt
preußen in Beſitz genommen hätten. An der Hand
der amtlichen Berichte ergibt ſich für jeden Einſich-
tigen, daß derartige Ausſtreuungen nicht dem wirk
lichen Sachverhalt entſprechen.

Die von uns im Oſten beſetzte Linie verläuft
von der Pilicag längs der Rawka und Bzura bis
zur Weichſel. Nördlich der Weichſel ſetzt ſich die
Linie unſerer Truppen aus der Gegend öſtlich Plozk
über Zurominek- Stupsk (beide ſüdlich Mlawa) ſort.
Von dort verläuft ſie in öſtlicher Richtung über die
Gegend nördlich Praſzuyſz ſüdlich Myſtiniec
ſüdlich Kolno nördlich Lomza und trifft bei

Von hier folgt ſie der Bobr
linie bis nordweſtlich Oſſowiec, das von uns be
ſchoſſen wird, und läuft über die Gegend öſtlich
Auguſtow Krasnopel Mariampol Pilwiszki
Szaki der Grenze entlang über Tauroggen nach
Nordweſten, alſo von Anfang bis zu Ende aus
ſchließlich auf feindlichem Boden

In der äußerſten Nordſpitze von Oſtpreußen
in der Gegend nördlich Memel ſind am 17. März

alſo nach Entſtehung der oben erwähnten Ge
rüchte ſchwache ruſſiſche Abteilungen eingefallen.
Es ſind alle Maßnahmen getroffen, dieſe Banden
zu vertreiben, die man nur als Mordbrenner be
zeichnen kann.

Ein franzöſiſcher Panzer vor den
Dardanellen vernichtet.

(W. T. B.) Konſtantinopel, 18. März.
Das Hauptquartier meldet: Ein Teil unſerer

Flotte bombardierte heute früh die Schiffswerft und
den Uebungsplatz für Torpedoboote weſtlich von
Theodoſig in der Krim und ſetzte ihn in Brand.

Heute früh eröffnete die feindliche Flotte ein
heftiges Feuer gegen die Forts der Dardanellen,
die mit Erfolg erwiderten. Um 2 Uhr nachmittags
wurde das franzöſiſche Panzerſchiff „Bouvet“ in
den Grund gebohrt.

Die Ueberlebenden der „Dresden.“
Amſterdam, 17. März. Reuters Bureau ineldet,

daß der britiſche Kreuzer „Orama“ mit „Dresden“
in Valparaiſo eingelaufen iſt. Einige der Geretteten
ſind verwundet. Drei Mann der „Dresden“Beſatz
ung haben bei dem Kampf den Tod gefunden, neun
zehn werden vermißt. Nach Meldung des „Dele
graaf“ ſollen die Ueberlehenden nach Juan Fernan
dez gebracht worden ſein.

Hindenburg über Sieg und Frieden.
(W. T.-B.) Berlin, 18. März.

Hindenburg erklärte der „Voſſ. Ztg.“ zufolge
einem amerikaniſchen Berichterſtatter Sagen Sie
unſeren Freunden in Amerika und auch denen, die
uns nicht lieben daß ich mit unerſchütterlicher Zu
verſicht dem Siege und wohlverdienten Frieden ent
gegenſehe. Wann, kann ich nicht ſagen ich bin
kein Prophet. Groß iſt die Arbeit, die uns noch
bevorſteht; aber größer noch mein Vertrauen in
meine Truppen. Von den öſterreichiſchungariſchen
Truppen ſprach Hindenburg in warmen Worten
und lobte auch den Mut der Feinde.

Lokales und Provinzielles.
Torgan, 15. März. Geſtern gegen mittag ſtieß

ein mit Kohlen beladener hölzerner Kahn mit dem

Vorderſchiff gegen einen Pfeiler der Elbbrücke und
brach infolge des Anpralles mitten durch. Das
Hinterſchiff trieb in der Nähe des Pfeilers auf Land
während der Vorderteil bis zum Schlachthof trieb
und dort auf Land ſetzte. Die Mannſchaft des
Kahnes, der Kindler und Goze in Auſſig gehörte,
konnte ſich retten

üben. Die „Düb. Nachr.“ ſchreiben Vor
einiger Zeit ſandte ein tapferer Landwehrmann
ſeiner Frau aus Feindesland eine „Laus“ mit
der Weiſerng heim, dieſelbe ſorgſam zu verwahren,
da ſie für ihn ein teures Andenken ſei. Draußen
war ſie ihm zunächſt zwar eine Laſt, die ihn zu
weilen derb zwickte. Als ſie ihn wieder einmal recht
arg am Bein beläſtigte und er ſich nach ihr ſuchend,
bückte, ging dicht über ihm eine Granatkugel hin
weg, die bei aufrechter Stellung ihm ſicher den Kopf
abgeriſſen hätte. Man kann es alſo verſtehn, wie
ihm der Plagegeiſt zum Liebling geworden iſt.
(Nun zerbricht ſich die Frau den Kopf, wie ſie den
„Lebensretter“ ernähren ſoll.)

Gommern bei Mügeln. Fahrläſſiges Umgehen
mit einer Schußwaffe hat hier ein Menſchenleben
gefordert. Jn der Arbeiterfamilie Goldammer hatte
ſich der 17 jährige Sohn, ein Schloſſerlehrling, ohne
Wiſſen der Angehörigen eine Piſtole verſchafft und
hielt dieſe verſteckt. Eine kleinere Schweſter entdeckte
die Waffe und machte der Mutter davon Mitteilung
Von der Mutter zur Rede geſtellt. wollte der Sohn
die Waffe zeigen. Dabei entlud ſich dieſe und die
Mutter wurde in den Hals getroffen. Sie mußte
in das Johanniter-Krankenhaus Dohna-Heidenau
gebracht werden, wo ſie am Freitag verſtarb.

Rlagdeburg, 16. März. Der Arbeiter Auguſt
Geiling von der Speditionsfirma Schulze Co. im
Vorort Buckau ging geſtern nachmittag in ein der
Firma gehörendes Maisſilo, wo er nach kurzer Zeit
ohnmächtig zuſanmenbrach, weil ſich dort giftige
Gaſe entwickelt hatten. Die ſofort begonnenen
Wiederbelebungsverſuche mußten nach einer Stunde
leider als erfolglos eingeſtellt werden, worauf ein
Arzt den Tod des Arbeiters beſcheinigte.

Eiſenberg, 16. März. Einen merkwürdigen
Gemeindevorſteher hat der Ort Buchheim. Nachdem
er am vorigen Sonntag den Gemeindegliedern die
Verordnung vorgeleſen hatte, daß kein Brotgetreide
geſchrotet werden dürfe, fuhr er andern Tages ſelber
Getreide zum Schroten in die Mühle. Vom Schöffen
gericht wurde über ihn eine Strafe von 150 Mark
verhängt. Der Amtsanwalt hatte zwei Wochen Ge
fängnis beantragt.

Zur Bekämpfung der Angezieferplage im
GQſten. Unſere Truppen, namentlich im Oſten, leiden
unſagbar unter der Ungezieferplage. Durch die Mit
teilung des Berliner Polizeipräſtidenten und den
Aufſatz des Berliner Spezialarztes für Haut und
Haarkrankheiten Dr. med. Dreuw. „Die Läuſeplage“
ſind weite Kreiſe der Bevölkerung auf die großen
Gefahren hingewieſen worden, welche die Läuſe-
plage für die Verſeuchung des Heimatgebietes und
des Heeres durch Flecktyphus bedeutet. Das Zentral
depot für Liebesgaben, Berlin W. 50, hat bereits
große Mengen Bekämpfungs:nittel hinausgeſandt:
trotzdem mehren ſich täglich die Bitten unſerer Sol
daten ,ſte von der Läuſeplage zu befreien. Lieber
wollen unſere Soldaten Hunger, Durſt und Schmerzen
als das unerträgliche Jucken erleiden. Eine ſyſtem
atiſche Ueberſendung geeigneter Mittel durch das
Zentraldepot ſoll nun ſchleunigſt nach Anweiſung
des Kriegsminiſteriums in der Weiſe in die Wege
geleitet werden, daß alle im Oſten ſtehenden Truppen
teile genügend damit verſorgt werden. Die Beſchaf
ung dieſer Bekämpfungsmittel verurſacht bei der
großen Anzahl unſerer im Oſten ſtehenden Soldaten
erhebliche Unkoſten, und da der freiwilligen Kranken
pflege keine genügenden Geldmittel zur Verfügung
ſtehen, werden alle deutſchen Bürger gebeten, mit
zuhelfen. Wenn jeder, der in dieſen ſchweren Kriegs
zeiten am heimatlichen Herd bleiben konnte, nur
einen Betrag von wenigſtens 1 M. ſpendet, können
unſere tapferen Krieger von der Ungezieferplage er
löſt werden.

n.

Hirchliche Nachrichten.
Ortskirche: Am Sonntag Judica, vorm. 9 Uhr: Prüfung

der Konſirmanden. Herr Paſtor Lange.
Schloßlirche: Am Sonntag, vorm. 10 Uhr: Gottesdienſt.

Herr Militärpfarrer Langguth.

Letzte Nachrichten.
Zwei engliſche Panzerkreuzer vor den

Dardanellen geſunken.
Kouſtanttinopel, 19. März. Die „Agence Mill“

meldet: Zwei engliſche Panzerſchiſffe, die bereits
beſchädigt worden waren, ſind heute nacht durch
das Feuer der türkiſchene Batterien zum Sinken ge

bracht worden. (W. D.B.)London, 19. März. Der Dampfer Glenartney
von Bangkok mit einer Reisladung nach London
unterwegs, wurde heute früh im Kanal torpediert.
Das Schiff ſank in einer halben Stunde. Ein Jn-
ſaſſe iſt ertrunken. (W. T. B.)



xechnungen bis 5. April d. Js.

O Poſtanweiſungen für deutſche Kriegsgefangene in
Frankreich. Die ſchweizeriſche Poſtverwaltüng hat das
Umwandlungsverhältnis für Poſtanweiſungen an Kriegs
gefangene in Frankreich bei der Umſchreibung in Bern
auf 104 Frank für je 100 Frank feſtgeſetzt. Wenn alſo in
Frankreich 100 Frank dem Gefangenen ausgezahlt werden
ſollen, ſo iſt in Deutſchland der jeweilige Gegenwert von
104 Frank einzuzahlen.

O Ferdinand Burg geſtorben. Der frühere Erzherzog
Ferdinand Karl von Oſterreich, der jüngere Bruder des
verſtorbenen Thronfolgers Erzherzog. Franz Ferdinand,
der ſeit einigen Jahren unter dem bürgerlichen Namen
Ferdinand Burg in München lebte, iſt geſtorben. Beim
Hinſcheiden waren die Erzherzoginnen Maria Thereſig
und Maria Annunciatag ſowie Prinzeſſin Eliſabeth zu
Liechtenſtein anweſend. Die Beiſeßung wird in Obermgis
S bei Meran erfolgen. Er legte ſeinerzeit Rang und Namen
ab, um eine Frau aus dem Bürgerſtande heiraten zu
können.

O Die beſtohlenen Kirchen in Oſtpreußen. Das könig
liche Konſiſtorium in Königsberg hat ein Verzeichnis der
kirchlichen Wertgegenſtände zuſammengeſtellt, die aus oſt
preußiſchen Kirchen geraubt worden ſind. Es befinden ſich
darunter mehrere wertvolle Goldſchmiedearbeiten aus alter
Zeit. So wurde in der Kirchengemeinde Molthainen aus
der Diözeſe Gerdauen außer zwei kleinen Leuchtern eine
kleine Patene aus dem 15. Jahrhundert geraubt, in der
Kirchengemeinde Lamgarben, Diözeſe Raſtenburg, ein
ſilbervergoldeter Abendmahlskelch aus dem 16. Jahrhundert
und ein Krankenkommunionsbeſteck. Jn Groß-Engelau,
Diözeſe Wehlau, verſchwanden ſämtliche Abendmahls- und
Taufgeräte. Beſonders ſchlecht weggekommen iſt Schwen
tainen in der Diözeſe Ortelsburg. Hier wurden geſtohlen:
zwei Paar ſilberne Armleuchter, ein ſilberner Kelch, eine
Hoſtiendoſe, eine Patene, eine Weinkanne, Kranken-
kommunionsgeräte, zwei Altarkruzifixe. Jnsgeſamt ſind
21 Kirchengemeinden beraubt worden.

Die Verwechſelung. Es iſt nichts ſo alt, daß es nicht
als neu aus dem Felde berichtet werden könnte. Jn einem
großen bayeriſchen Blatte finden wir die folgende Notiz
„Aus dem Felde wird uns geſchrieben: Zu unſerem Kaiſer
eſſen am 27. Januar hatte unſer Speiſemeiſter auch ein
paar Flaſchen Sekt aufgetrieben. Die Servierordonnang
des „Kaſinos“, ein biederer Maurer aus Unterfranken,
war vom welterfahrenen Koch belehrt worden, daß er beim
Hantieren mit der Flaſche eine Serviette um den Hals
nehmen müſſe, weil ſich das einmal ſo gehöre. Die Or-
donnanz machte ihre Sache ſoweit auch ganz gut, der Wein
mundete köſtlich, aber die Serviette hatte er um den eigenen
Hals geſchlungen.“ Wir möchten jede Wette eingehen, daß
ein findiger Lieferant von vermiſchtem Stoff dieſen uralten
Kalauer ausgegeben und als Feldpoſtkarte friſiert hat, ein
Unfug, der leider nur zu häufig in letzter Zeit in den
deutſchen Blättern zu ſpüren geweſen iſt.

Das deutſche Gemüt. Oberſt Müller, der militäriſche
Mitarbeiter der „Neuen Zürcher Zeitung“, ſchreibt: Auf
meiner Vogeſenfahrt hatte ich wieder Gelegenheit, einen
Blick zu tun in die Echtheit und Tiefe des Gemütslebens
des deutſchen Soldaten. Einmal äußert es ſich in der
ſorgſamen, liebevollen Pflege der Kriegsgräber, der ſtummen
Bluützeugen der großen Zeit und ihres großen Leides und
Heldentums, an denen man nie ohne ſtarke innere Be
wegung vorüberſchreiten kann. Es iſt rührend, wie die
deutſchen Soldaten die Gräber ihrer Kameraden, ja auch
ihrer Feinde, ehren und ſchmücken. Kunſtvoll geſchnitzte
und verzierte Holzkreuze ſtehen überall auf den Ruhe
ſtätten, die mit Efeun und Stechpalmenkränzen geſchmückt
ſind, deren rote Beeren und dunkelgrüne Blätter aus der
weißen Schneedecke hervorſchauen. Unweit einer Paßhöhe
liegt im Walde ein großes Grab mit ſchönem Kreuz und
der Jnſchrift. Hier ruhen in Gott neun Franzoſen, ge
fallen am 25. 8. 14, gewidmet von deutſchen Kameraden
So ehren die Deutſchen ihre toten Feinde. Nachdem
Oberſt Müller noch die Tierliebe der Deutſchen erwähnt
hat, welche ſich auch in der Sorge für die frierenden und

hungernden Waldvögel, ſelbſt in Schützengräben, äußert,
ſchließt er mit den Worten: Man darf nicht achtlos an
ſolchen ſcheinbar unbedeutenden Erſcheinungen des Gemüts-
lebens vorübergehen, wenn man den Geiſt und den
Kulturzuſtand eines Heeres beurteilen und erfaſſen will
Auch in ihnen äußert ſich ein Stück Herzens und Geiſtes
kultur des deutſchen Volkes und des aus ſeinem Fleiſch
und Blut geborenen Heeres.

Wie ſie betrügen! Unter der Uberſchrift: „Volk,
man betrügt dich!“ ſchreibt die bekannte parteiloſe Pariſer
Wochenſchrift „Le Cri de Paris“ u. a. In den Schau
fenſtern unſerer Pariſer oder Provinzläden kann man
augenblicklich eine ſehr mannigfaltige Auswahl von Poſt
karten ſehen, die an der Front aufgenommene Photo
graphien darſtellen. Jndes muß es unſern lieben Photo
graphen doch ſehr an Kliſchees fehlen, denn auf einer der
Karten, die den Titel führt: „General Joſfre ſchaut zu,
wie ein feindlicher Schützengraben in die Luft fliegt,
kann man im Hintergrunde ſehr deutlich den verſtorbenen
Kriegsminiſter Berteaux erkennen. Auf einer andern Poſt
karte, die den Titel trägt: „General Manoury verläßt ſein
Hauptquartier hat der Photograph überſehen, daß Herr
Fallières ſich links in der Ecke vefindet!

Lilienmilch- Seife
yon Bergmana Co. Radebeul, für zarte weiße Haut und
blendend achönen Teint, à Stück 50 Pfg. Vberall zu haben

Anzeigen.
De Jahresabſchluſſes wegen

t ſind alle noch ausſtehenden
BRerhnungen, gehörig belegt, bis

ſpäteſtens 30. d. Mts. Menage-

der Verwaltung einzureichen.

Militär -Knaben-Grziehnngs-
Anſtalt.

Billige kleine

Wollen g
ſofort oder ſpäter zu vermieken

h Torgauerſtraſze 46.
Eine größere

Poräldeutsene Allgemeine Zeitung

BERILIN SW. 48

Reichhaltig National e Unterhalftend.

Abonnementspreis 4 Mark Vierteljährlich.

Probenummern kostenfrei.

Zahn-K elier
Annaburg, Torgauerſtr. 27,
im Hauſe des Herrn 0. Schüttauf.

Sprechzeit für Zahnkranke:
Jeden Montag von 9 Uhr vorm.

bis 6 Uhr nachm.
Dmil Pape, prakt. Dentiſt

Wittenberg.

Jemn Felde
leiſten bei Wind und Wetter

vortreſfliche Dienſte

)berwohnung,
Gas, Waſſerleitung, Kloſet, ab
geſchloſſener Korridor, zum 1. April

oder ſpäter zu vermieten.
Aug. Schlinker.

Mir iſt unwohl,
ich kann nicht eſſen.
fühle Kopfſchmerzen.

An dieſen Leiden trägt meiſt eine

Den Einwohnern Annaburgs geben wir hier-
mit bekannt, daß vom 20. d. Mts. ab

dag Kilo Brot 35 Pfg. koſtet. Millionen e n
S Nusten,Eine Oberwohnung

zum 1. April zu vermieten
WMittelſtraße 19.

Ein ſehr guterhaltener

S Kinderwagen
billig zu verkaufen.
H. Ulxich, Friedhofſtr. 5, 1 Tr.

Fpeiſe-Kartoffeln,
Frühe Saat Kartoffeln

empfiehlt
Adolf Weicholt, Prettin.

Magenverſtimmungſoder mangel
haft funktionierende Verdauungs-
organe Schuld. Dieſe Klagen
kehren aber immer wieder, wenn 9
nicht mit dem regelmäßigen Ge

mbrauch von

Raisev“s
e Nagen-

Pfeffermünz Baramellen

eingeſetzt wird.
Jm Dauergebrauch als hoch n
geſchätztes Hausmittel bei ſchlech
tem Zppetit, Magenweh, Kopf
weh, Hodbrennen, Geruch aus

dem Munde. ePaket 25 Pfg. Zu haben in
Anngaburg bei:

A. Schmorde, Apotheker,
O. Schwarze, Drogerie, und
Theobald Schunke (Otto Rie

manns Nachſl.)

Erfurter
bemüss-Samen

eingetroffen bei

J. G. Hollmig's Sohn.

Béſen Huſten
verhüten Waltgott's echte Bukalyp-
tus-Menthol- Bonbons a Pack 25
und 50 Pf. bei Apoth. Schmorde.

Thomasmmehl
und KainitFreitag aus eintreffender Ladung

ab Bahnhof.
Adolf Weiſcholt,

Radikal Läuſetod
„Feldgrau“

wirkſamſtes Vertiſgungsmittel gegen
Läuſe, empfiehlt
Drogenhandlung m Annaburg

O. Schwarze, Torgauerſtr. 12.

Jeden Dienstag u. Freitag:

e D. vfriſchgeröſtete Kaffee
von hochfeinem Aroma und kräfti-
gem Wohlgeſchmack empfiehlt

J. G. Hollmigs Sohn.

Die Bäcker- Innung
Zur bevorſtehenden Einſegnung

empfehle in reicher Auswahl

blühende Topfpflanzen.
Jch bitte meinen verehrten Kundenkreis um rechtzeitige Be-

ſtellung oder Auswahl, da alle blühende Sachen, die bis Freitag den
26. d. Mts. nicht beſtellt ſind, Sonnabend früh nach auswärts zum
Verſand gelangen.

Rosts Gärtner ei.

in einfachen und eleganten Einbänden empfiehlt

Hermann öteinbeiss, Buchhandlung.

htspiele

Kriegsb Englische Gefangene. Aus-kahrt der türkischen Blotte. Schloss Bellevue bei Sedan, Lille,
Vpern. Fliegeraufstieg bei Vpern usw.

Wenn Nachbarn sich zanken (komiſch). Vin origineller Wett-
bewerb (humoriſtiſch). Vor einem Jahr (Drama). Der unsicht-

bare Zeuge, Drama in 4 Akten.
Muſikbegleitung. De Höchſt ſpannend!

Aug. Schlinker,

Feldpostschachteln
für 6 und 10 PfundPakete, ſowie r Feldpostkästchen
in allen Größen hält ſtets vorrätig

Herm. Steinbeiß, Papierhandlung.

Heiſerkeit, Perſchleimung, Ka
tkarrh, ſchmerzenden Hals, Keuch
heuſten, ſowie Vorbeugung gegen
Erkältungen, daher hochwillkom-
men jedem Krieger.
III not. begl. Zeugniſſe

von Aerzten und Pri

ſicheren Erfolg.
vaten verbürgen den

Appetitanregende, fein
ſchmeckende Bonbons.

Paket 25 Pfg., Doſe 50 Pfg.
Kriegspackung 15 Pfg., kein Porto.
Zu haben in Annaburg bei:

Schmorde, Apotheker,
O. Schwarze, Drogerie, und
Theobald Schunke (Otto Rie

manns Nachſl.)

Echt Emmenthaler
Schweizerkäſe la

Limburger, Tilſiter und
feinſte Landkäſe.

einpfiehlt

G. HolImig's Sohn.
Unverfälſchten reinen

en SAngar-Wein
Flaſche 60 Pf., 75 Pf., 1,25 und
2,50 Mk. hält vorrätig die

Apotheke Annaburg.

Garten Sämereien
empfiehlt in beſter Qualität

Frau HKühne,
Holzdorferſtraße 11.

e

Redaktion, Druck und Verlag
von Hermann Steinbeiß, Annaburg.
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